
 

 

 

 

 

 

 

 

Nachweis Erste Hilfe Ausbildung  

 

Im DLRG-Rettungssport werden als Nachweis einer Ausbildung in Erster 

Hilfe anerkannt: 

 

 mindestens acht Doppelstunden umfassender Erste Hilfe Kurs nicht 

älter als drei Jahre 

 

 mindestens vier Doppelstunden umfassendes Erste Hilfe Training 

nicht älter als zwei Jahre 

 

 DRSA Silber nicht älter als drei Jahre 

 

 Zeugnis über die bestandene ärztliche oder zahnärztliche Staatsprü-

fung  

 

 Nachweis über eine im Ausland erworbene abgeschlossene ärztli-

che oder zahnärztliche Ausbildung 

 

 Zeugnis über eine abgeschlossene Ausbildung als Krankenschwes-

ter; Krankenpfleger, Kinderkrankenschwester, Kinderkrankenpfleger; 

Hebamme, Entbindungspfleger; Krankenpflegehelferin, Kranken-

pflegehelfer, Altenpflegerin, Altenpfleger; Arzthelferin, Arzthelfer; 

Rettungsassistentin, Rettungsassistent, Masseurin, Masseur; medi-

zinische Bademeisterin, medizinischer Bademeister, Krankengym-

nastin oder Krankengymnast, EH-Ausbilder, San-Ausbilder, Med.-

techn. Assistenten, operationstechnische Assistenten 

 

 Bescheinigung über die Ausbildung als Schwesternhelferin, Pflege-

diensthelfer 

 

 Bescheinigung einer gültigen rettungsdienstlichen Ausbildung (Ret-

tungshelfer bzw. Rettungssanitäter) 

 

 Bescheinigung einer Sanitätsausbildung (nicht älter als 3 Jahre) 

bzw. eines Sanitätstrainings (nicht älter als 2 Jahre) 

 

 

 

Ortwin Kreft 

Leiter Einsatz 

Leitung Einsatz 

 

Im Niedernfeld 1-3 

31542 Bad Nenndorf 

Telefon: 0 57 23 .  955 - 421 

Telefax: 0 57 23 .  955 – 421 

22.02.2012 
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